
Gemeinde Sankt Vith AUSZUG AUS DEM PROTOKOLLBUCH
DES STADTRATES

Sitzung vom 28. Januar 2019

Punkt Nr. 28 der Tagesordnung

Anwesend: Herr GROMMES Herbert, Bürgermeister
Herr HOFFMANN René, Herr GOFFINET Marcel, Frau HÖNDERS-HERMANN Anne-Marie, Herr GILSON
Roland, Schöffe(n).
Herr HANNEN Herbert, Herr SOLHEID Erik, Herr VLIEGEN Emmanuel, Herr FRECHES Gregor, Herr
MICHELS Jean-Claude, Herr SCHLABERTZ Jürgen, Herr KREINS Leo, Herr ORTHAUS Thomas, Frau
PETERS-HÜWELER Ingrid, Frau NEISSEN-MARAITE Gisela, Frau MÜSCH-JANOVCOVÁ Jana, Frau
DUPONT Mélanie, Herr JOUSTEN Klaus, Herr HENKES Werner, Frau OTTEN Jennifer, Frau SCHMITZ
Margret, Ratsmitglied(er)
Frau OLY Helga, Generaldirektorin

Öffentliche Sitzung
Steuer auf die Standplätze auf den Campingplätzen.

Der Stadtrat:
Dieser Beschluss ersetzt den Beschluss des Stadtrates vom 28.11.2018 über die Steuer

auf die Standplätze auf den Campingplätzen;
Aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde;
Aufgrund des Kodexes der lokalen Demokratie und der Dezentralisierung, insbesondere

Artikel L.1122-30. und L1122-31.;
Aufgrund des Artikels 35 des Gemeindedekretes vom 23.04.2018;
Aufgrund des Gesetzes vom 24.12.1996 betreffend die Eintreibung und das Streitverfahren

in Sachen provinziale und lokale Steuern, abgeändert durch das Gesetz vom 15.03.1999
betreffend das Streitverfahren in Steuerangelegenheiten;

Aufgrund dessen, dass im Haushalt der Artikel 040/364-27 für die Einnahmen vorgesehen
ist;

Aufgrund dessen, dass es die Finanzlage der Gemeinde erlaubt, zur Förderung des
Tourismus und der wirtschaftlichen Tätigkeiten in diesem Bereich die Steuer zu senken;

Nach eingehender Beratung;
Auf Vorschlag des Gemeindekollegiums;
Beschließt einstimmig:

Artikel 1: Zugunsten der Gemeinde wird ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2024 eine jährliche
Steuer pro Standplatz auf den Campingplätzen erhoben.
Unter Camping versteht man diejenigen, wie sie in der diesbezüglichen Gesetzgebung definiert
sind (Dekret der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 09. Mai 1994).
Jedoch sind alle Gelände von dieser Verordnung ausgeschlossen, die höchstens 60 Tage jährlich
für die Ausübung des Campings von organisierten Gruppen, unter Aufsicht von einem oder
mehreren Leitern und Benutzung von Zelten als Unterkunft, verwendet werden.
Artikel 2: Der Steuersatz wird auf 35,00 € 17,50 € pro Standplatz, belegt oder nicht belegt, der für
das Aufstellen der im Artikel 1 des oben erwähnten Gesetzes vom 09.05.1994 aufgezählten
Unterkünfte reserviert ist, festgesetzt.
Artikel 3: Die Steuer wird vom Betreiber des Campinggeländes geschuldet. Im Falle der
Vermietung ist der Eigentümer für die Zahlung der Steuer mitverantwortlich.
Artikel 4: Die Gemeindeverwaltung schickt dem Steuerpflichtigen ein Erklärungsformular zu, das
dieser ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben vor dem, auf diesem Formular angegebenen
Verfallstag, zurücksenden muss. Der Steuerpflichtige, der kein Erklärungsformular erhalten hat,
ist verpflichtet bis spätestens den 30. September des Steuerjahres die benötigten Angaben für die
Steuerfestsetzung mitzuteilen.
Artikel 5: Die Nichteinreichung der Erklärung innerhalb der vorgesehenen Frist oder die
fehlerhafte, unvollständige oder ungenaue Erklärung seitens des Steuerpflichtigen zieht die
Besteuerung von Amts wegen mit sich. Ehe die Besteuerung von Amts wegen vorgenommen
wird, muss das Gemeindekollegium dem Steuerpflichtigen, mittels Einschreibebrief bei der Post,
die Gründe des Rückgriffs auf dieses Vorgehen, sowie die Elemente auf welchem die Besteuerung
beruht, sowie die Art der Festlegung dieser Elemente und den Betrag der Steuer notifizieren. Der
Steuerpflichtige verfügt über eine Frist von dreißig Tagen, ab Versanddatum der Zustellung, um



seine Bemerkungen schriftlich vorzutragen.
Die Besteuerung von Amts wegen kann nur dann gültig in eine Heberolle aufgenommen werden,
wenn dies innerhalb einer Periode von drei Jahren ab dem 1. Januar des Steuerjahres geschieht.
Diese Periode wird um zwei Jahre verlängert, wenn die Übertretung der Steuerordnung mit der
Absicht zu betrügen oder Schaden zuzufügen, stattfand.
Artikel 6: Insofern die Besteuerung von Amts wegen Anwendung findet, wird der Betrag der
Steuer um diesen erhöht. Im Wiederholungsfalle wird der Steuerbetrag um den doppelten Betrag
erhöht. Der Betrag der Erhöhung wird ebenfalls in die Heberolle eingetragen.
Artikel 7: Die Heberolle wird vom Gemeindekollegium aufgestellt und für vollstreckbar erklärt.
Artikel 8: Vom Betreiber eines Campinggeländes ist keine Übernachtungssteuer für die Benutzer
eines Standplatzes auf dem Campinggelände geschuldet. Die Steuerverordnung über die
Zweitwohnungen findet auf den Campingplätzen keine Anwendung.
Artikel 9: Die Vorschriften bezüglich der Beitreibung, Verzugs- und Aufschubzinsen
Verfolgungen, Vorzugsrechte, gesetzliche Hypothek, sowie der Verjährung in Sachen staatliche
Einkommenssteuer gelten für die vorliegende Besteuerung.
Artikel 10: Der Steuerpflichtige kann eine Reklamation beim Gemeindekollegium der Gemeinde
Sankt Vith einlegen. Die Reklamation muss schriftlich und begründet sein und innerhalb von
sechs Monaten und 3 Tagen ab Versand des Steuerbescheides, entweder ausgehändigt oder auf
dem Postwege zugestellt werden. Die Zahlungsverpflichtung wird durch das Einlegen einer
Reklamation nicht aufgehoben.
Artikel 11: Der gegenwärtige Beschluss wird den vorgesetzten Behörden zur Kontrolle
unterbreitet.
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Für gleichlautenden Auszug:
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